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A
b dem Wintersemester 2020 sollen Universitäten erstmals ein Direkt-
studium zur Ausbildung in der Psychotherapie anbieten können. So 
will es das Gesetz zur Reform der Psychotherapeutenausbildung, das 
der Deutsche Bundestag Ende September beschlossen hat. Nach drei-

jährigem Bachelorstudium und zweijährigem Masterstudium mit einer abschlie-
ßenden staatlichen psychotherapeutischen Prüfung werden die Absolventen 
die Approbation beantragen und sich „Psychotherapeutin“ oder „Psychothera-
peut“ nennen dürfen. Der Zugang zum GKV-System setzt darüber hinaus eine 
Weiterbildung voraus, die nach Landesrecht organisiert werden soll. 

Die Kritik der Ärzteschaft während des Gesetzgebungsverfahrens, klar formu-
liert auch seitens der Ärztekammer Nordrhein, hat einige Verbesserungen be-
wirkt. So wurde ein zunächst vorgesehener Modellstudiengang, der Nicht-Ärzte 
zur Verschreibung von Psychopharmaka ermächtigt hätte, aus dem Referenten-
entwurf gestrichen. Auch bleibt es entgegen früherer Pläne bei der somatischen 
Abklärung durch Ärztinnen und Ärzte vor Beginn einer Psychotherapie.

Jedoch blieben grundlegende Einwände der Ärzteschaft unberücksichtigt. 
So suggeriert die Verkürzung der bisherigen Berufsbezeichnungen „Psycho-
logischer Psychotherapeut“ und „Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut“ 
auf „Psychotherapeut“ eine umfassende Kompetenz, fast schon eine Monopol-
stellung, der auf psychologischer Basis ausgebildeten Psychotherapeuten.

Dieses falsche Etikett wird zu einer Desinformation unserer Patientinnen und 
Patienten führen, sind doch in Wahrheit Ärztinnen und Ärzte mit einer entspre-
chenden Weiterbildungsbezeichnung die zahlenmäßig stärkste und zugleich am 
breitesten qualifizierte Berufsgruppe in der psychotherapeutischen Versorgung. 

Diese dürfen die Bezeichnung „ärztliche Psychotherapeutin“ oder „ärzt licher 
Psychotherapeut“ zwar weiterhin verwenden. Dennoch gerät angesichts der un-
differenzierten Berufsbezeichnung für die Absolventen des neuen Studien  gangs 
die spezifische Kompetenz der psychotherapeutisch tätigen Ärztinnen und Ärzte 
aus dem Blick. Diese liegt gerade darin, dass sie die erkrankten Menschen ganz-
heitlich als Einheit von Körper, Geist und Seele betrachten. 

Die Patientinnen und Patienten ihrerseits haben ein Recht auf präzise Informa-
tio nen über das Spektrum psychotherapeutischer Behandlungsmöglichkeiten und 
den wissenschaftlichen Hintergrund derer, denen sie sich anvertrauen wollen. 

Doch bleibt die Qualifikation derjenigen, die nach dem neuen Studium als 
Berufsbezeichnung „Psychotherapeut“ werden führen können, angesichts des 
fehlenden Konzeptes für deren Weiterbildung diffus. Alle psychotherapeutisch 
tätigen Ärztinnen und Ärzte hingegen können eine durch die Weiterbildung er-
worbene Qualifikation in einem spezifischen, wissenschaftlich anerkannten 
Psychotherapieverfahren vorweisen. 

Ein falsches Etikett
Die undifferenzierte Berufsbezeichnung „Psychotherapeut“, die  
Absolventen eines neuen Ausbildungsganges erhalten sollen, führt  
zu Desinformation der Patienten.
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Wir sind für Sie da!
Beratungstag für junge Kammermitglieder

Mitglieder und ÄkNo im Dialog
Informationsbörse, individuelle Beratung, Vorträge, Workshops

Die Themen:

Anmeldung 
Bitte melden Sie sich schrift- 
lich an per Fax: 0211 4302-5545  
oder per E-Mail:  
veranstaltungen@ aekno.de  
oder unter www.aekno.de.  
Bitte teilen Sie uns mit, falls Sie 
einen Rollstuhlplatz benötigen. 

Zertifizierung
Die Veranstaltung ist als Fort- 
bildungsveranstaltung der  
Ärztekammer Nordrhein an- 
erkannt.
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Kinderbetreuung
Kostenlose, qualifizierte Kinder- 

betreuung für Kinder im Alter
von drei bis 13 Jahren.  
Voranmeldung und Auskunft bei 
Sabine Schmitt:  
Tel.: 0211 4302-2540.

Fragen zur Veranstaltung 
beantwortet Veronika Maurer 
unter veranstaltungen@aekno.de 

oder der Telefonnummer  
0211 4302-2215.

Parkmöglichkeiten
Sie finden kostenlose Parkmög-
lichkeiten in der Tiefgarage, 
Einfahrt Tersteegenstraße 9.

Veranstaltungsort
Haus der Ärzteschaft,
Tersteegenstraße 9, 
40474 Düsseldorf

am Samstag, den 23.11.2019, ab 10:00 Uhr im Haus der Ärzteschaft

Weiterbildung
Ehrenamt 

Recht rund um die Ärztliche Tätigkeit Fortbildung

Absicherung für die Zukunft

                 Kompetenz Kommunikation

Elektronischer Arztausweis

Portal „meine ÄkNo“
Rund um die Mitgliedschaft

Selbstständige Tätigkeit

Fraktionen der Kammerversammlung

Schwanger! Ärztlich tätig.

Selbstmanagement

Work-Life-Balance

... und vieles mehr.

Schnupper-Balint

Arbeitsfeld Öffentlicher Gesundheitsdienst 

Änderungen vorbehalten.
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